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Vorwort

Das Allgemeine Verwaltungsrecht beschäftigt sich im Kern mit den Grundfragen 
des Wesens der öffentlichen Verwaltung, ihres Tätigwerdens und vor allem ihres 
Verhältnisses zum Bürger. Es ist sozusagen das Grundlagenfach für jeden in der 
öffentlichen Verwaltung Beschäftigen, gleich ob man sich mit dem Fahrererlaub-
nisrecht, mit Bauanträgen, bauaufsichtlichen Anordnungen, straßenrechtlichen 
Erlaubnissen oder sicherheitsrechtlichen Entscheidungen als Gebiete des beson-
deren Verwaltungsrechts beschäftigt. All diese Rechtsbereiche wird nur derjenige 
durchdringen, der die Grundlagen des allgemeinen Verwaltungsrechts verstanden 
hat. 

In diesem Lehrbuch werden die verwaltungsrechtlichen Grundlagen anhand des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) dargestellt. Auf Verfah-
rensregelungen in anderen Gesetzen, insbesondere im Sozialrecht (SGB X), im 
Ordnungswidrigkeitenrecht oder in der Abgabenordnung (AO) wird nur insoweit 
eingegangen, als dass Abgrenzungen dargestellt werden. Details dazu können 
den Lehrbüchern Soziale Sicherung – Band 24, Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung – Band 4 und Abgabenrecht – Band 22 entnommen werden. 

Mit diesem Lehrbuch soll der Versuch unternommen werden, die bei der BVS seit 
vielen Jahren vorliegenden Lehrbücher Allgemeines Verwaltungsrecht (Band  3), 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (Band 5) und Verwaltungskostenrecht (Band 22) zu ei-
nem Lehrbuch zusammenzufassen. Es versteht sich von selbst, dass bei diesem 
Unterfangen nicht alle bisherigen Inhalte dieser teilweise sehr umfangreichen und 
detaillierten Lehrbücher inhaltlich aufgegriffen und behandelt werden können. Viel-
mehr besteht das Ziel darin, die für den Beschäftigtenlehrgang II  erforderlichen 
Lehrinhalte darzustellen, um die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, die in 
den Stoffgliederungsplänen formulierten Lernziele zu erreichen. 

Im Mittelpunkt steht also nicht der Lehrinhalt als solcher, sondern vielmehr die 
Frage, über welche Kompetenzen die Teilnehmenden nach Abschluss der jeweili-
gen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahme verfügen sollten. Das setzt freilich 
voraus, die bisherigen Lehrinhalte unter diesem Gesichtspunkt einer kritischen 
Überprüfung zu unterziehen. Dieses Lehrbuch kann und will deshalb selbstver-
ständlich nicht alle Bereiche des Allgemeinen Verwaltungsrechts umfassend be-
leuchten. Vielmehr geht es darum, den Teilnehmern eine aktuelle Hilfestellung für 
den sehr weiten Bereich des Allgemeinen Verwaltungsrechts insoweit zu geben, 
als dass die damit verbundenen Kompetenzen für einen Beschäftigten mit der 
Fachprüfung II von praktischer Bedeutung sind. Darüber hinaus soll dieses Lehr-
buch für unsere Lehrbeauftragten als Grundlage für den Unterricht dienen. Auf 
Rechtsgebiete des besonderen Verwaltungsrechts wird hier nur partiell ergän-
zend eingegangen, soweit es als Material im Rahmen von Fallbeispielen dem all-
gemeinen Verwaltungsrecht dient. Dem Wesen dieses Lehrbuchs entsprechend 
wird auf die Angabe von Fundstellen in Fußnoten verzichtet.
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Die inhaltliche Darstellung und Gliederung orientiert sich an den Inhalten und dem 
Aufbau der kompetenzorientierten Stoffgliederungspläne. Grundsätzlich umfasst 
dieses Lehrbuch die für den Beschäftigtenlehrgang II (BL II) und damit natürlich 
auch in allen anderen Lehrgängen vorgesehenen Lerninhalte. Allerdings wird par-
tiell darauf verzichtet, etwaige Lerninhalte aus den Lehrgängen zur Vorbereitung 
auf eine Erste Prüfung im Detail anzusprechen. Vielmehr wird erwartet, dass die 
Teilnehmer über diese Kompetenzen bereits verfügen. An den jeweiligen Stellen 
dieses Lehrbuchs wird darauf hingewiesen. Für die Lehrgänge die auf die erste 
Prüfung vorbereiten und die Ausbildung für den Einstieg in der zweiten Qualifika-
tionsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt 
nichttechnischer Verwaltung wird ein Lehrbuch in „abgespeckter“ Form  aufgelegt.

Mein herzlicher Dank gilt meinem „Lehrmeister“ Herrn Dr. Helmut Linhart, Vorsit-
zender Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof a. D., der sich freundlicher-
weise bereit erklärt hat, das Gegenreferat zu diesem Lehrbuch zu übernehmen. 
Es war mir eine Ehre. Herr Dr. Linhart war seit Jahrzehnten als nebenamtlicher 
Dozent und Lehrbuchautor bei der BVS aktiv im Einsatz. Sein Werk „Schreiben, 
Bescheide und Vorschriften in der Verwaltung“– mittlerweile auch als Online-Ver-
sion beziehbar – sollte eigentlich zur Standardausstattung einer jeden Verwal-
tungsbehörde gehören. Für seine unzähligen weiterführenden Hinweise bedanke 
ich mich sehr herzlich. Herr Dr. Helmut Linhart ist leider am 11.02.2024 im Alter 
von 86  Jahren in Weilheim i. Obb. im Kreise seiner Familie verstorben. Deshalb 
konnte er das Gegenreferat zu diesem Lehrbuch nicht zu Ende bringen. Mein Kol-
lege Robert Brugger, Fachbereichsleiter bei der BVS, übernahm dankenswerter-
weise diese Aufgabe. Auch ihm gebührt großer Dank für die geleistete Unterstüt-
zung.

München im Oktober 2024
Günter Haslbeck
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1.1  Öffentliche Verwaltung

1.1.1 Verwaltungsrecht als Teil des öffentlichen Rechts  
und die Abgrenzung zum Privatrecht

Tagtäglich haben der wir als Bürger in der Bundesrepublik Deutschland mit allen 
möglichen Rechtsregeln zu tun. Denken Sie an personenstandsrechtliche Beur-
kungen, melderechtliche Pflichten nach dem Bundesmeldegesetz, die Erteilung 
einer Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde, die notwendige Baugeneh-
migung zur Errichtung eines Heimes oder arbeitsrechtliche Pflichten. Gerade die 

1
Verwaltungsverfahren

Wirksamkeit

Verwaltungsakt

Bekanntgabe

Rechtswidrigkeit

Kosten

Sofortvollzug

Vollstreckung

Bestandskraft
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letzten Jahre zeigten auch denjenigen, die sich in der Vergangenheit kaum oder 
gar nicht mit Recht auseinandergesetzt haben, welche Einschränkungen des täg-
lichen  Lebens infektionsschutzrechtliche Regelungen jedem Einzelnen auferleg-
ten. Massive Grundrechtseinschränkungen warfen manche Lebensplanungen 
über den Haufen und beschränkten in vielerlei Hinsicht massiv auch das öffent-
liche Leben.

Beispiele

 Erwerb eines Fahrzeugs (§§ 433 ff. BGB); Mitführen und Vorzeigen  
des Reisepasses bei einer Einreise in die Bundesrepublik (§ 1 PassG);  
Wechsel des Wohnortes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
(Art. 11 Abs. 1 GG); Tragen einer Maske nach den jeweils geltenden 
Infektionsschutz-Maßnahmen-Verordnungen

Die Gesamtheit aller Rechtsregeln, denen der Bürger im Verhältnis zu seinem Mit-
bürger oder zur Staatsgewalt unterliegt, ist die Rechtsordnung. Diese bildet letzt-
lich ein in sich einheitliches System von Rechtsnormen.

Beispiel

Die Beitrags- und Gebührensatzung für die Wasserversorgungsanlage  
des Wasserzweckverbands Mittleres Ilmtal hat ihre Grundlage in  
Art.  5, 8 Kommunalabgabengesetz (KAG). Das KAG wiederum enthält die 
wesentlichen Grundlagen für die Erhebung von Abgaben in Bayern.

Trotz ihrer Einheitlichkeit ist die Rechtsordnung jedoch nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten unterteilbar (vgl. im Einzelnen das Lehrbuch Einführung in das 
Recht – Band 1). Die wichtigste inhaltliche Einteilung der Rechtsordnung ist die in 
das private Recht und das öffentliche Recht. Das Privatrecht regelt die Rechtsbe-
ziehungen der einzelnen Privatrechtsträger (Bürger) untereinander.

Beispiele

 Erwerb eines Grundstücks; Vermietung eines Kraftfahrzeugs; Anstellung 
bei einem Einzelhandelsgeschäft als Verkäufer

Zur Abgrenzung zwischen dem öffentlichen Recht und dem Privatrecht werden 
verschiedene Theorien herangezogen, die wohl in gleicher Weise ihre Schwächen 
haben und daher bei ergänzender Anwendung zu sinnvollen Ergebnissen führen: 
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      Subordinationstheorie (Über- und Unterordnungstheorie)

Danach sind Rechtsnormen dem öffentlichen Recht zuzuordnen, wenn ihre An-
wendung zeigt, dass die öffentliche Hand in einer Überordnung zum Bürger steht. 
Dagegen kennzeichnet Normen des Privatrechts, dass zwischen den Rechtssub-
jekten Öffentliche Hand und Bürger eine Gleichordnung besteht. Kennzeichnend 
für öffentlich-rechtliche Regelungen sind damit die einseitige Verbindlichkeit, ohne 
dass es auf ein Einvernehmen mit dem Bürger ankäme. Damit lassen sich freilich 
Rechtsnormen des öffentlichen Rechts, die ebenfalls von einer Gleichordnung der 
Rechtssubjekte ausgehen (z. B. öffentlich-rechtliche Verträge wie eine Zweckver-
einbarung nach Art. 7 Abs. 1 KommZG oder ein Stellplatzablösungsvertrag nach 
Art. 47 Abs.  3 Nr.  3 BayBO) nicht entsprechend zuordnen.

      Interessentheorie

Danach gehören alle Rechtssätze zum öffentlichen Recht, soweit sie dem öffent-
lichen Interesse dienen. Dagegen sind Rechtssätze dem Privatrecht zuzurechnen, 
wenn sie dem Individualinteresse dienen. Die Schwäche dieser Abgrenzungsthe-
orie liegt sehr offensichtlich auf der Hand, weil viele Rechtsnormen sowohl dem 
öffentlichen Interesse, als auch Privatinteressen zu dienen bestimmt sind.

Rechtsbeziehungen des  
 

privaten Rechts
Privatrechtsträger Privatrechtsträger

Abb. 01

Kennzeichen  
des privaten 
Rechts

Hoheitsträger

Privatrechtsträger

Rechtsbeziehungen des  
öffentlichen Rechts

Abb. 02

Kennzeichen  
des öffentlichen  
Rechts

Kennzeichen des privaten Rechts ist insbesondere 
die Gleichordnung der Beteiligten

Kennzeichen des öffentlichen Rechts ist im Wesentlichen 
die Unterordnung der Bürger unter den Hoheitsträger
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Beispiel

Die Reglungen über die Veranstaltung von Vergnügungen in Art. 19 LStVG 
dienen dem Grunde nach der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung. Nach Abs.  4 a. a. O. muss ein Antrag auf eine Erlaubnis 
jedoch abgelehnt werden, wenn anderweitig (z. B. durch Auflagen) 
erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft nicht abgewehrt werden 
können. Das bedeutet, dass die Bestimmung auch dem Individualinteresse 
der Nachbarschaft dient.

      Sonderrechts- oder neue / modifizierte Subjektstheorie

Nach der Sonderrechtstheorie ist eine Rechtsnorm dem öffentlichen Recht zuzu-
ordnen, wenn sie im Vollzug zwingend die Beteiligung eines Trägers öffentlicher 
Gewalt voraussetzt. So sind beispielsweise Normen des Gaststättenrechts oder 
des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes als öffentliches Recht zu qualifizieren, 
weil Erlaubnisse oder Anordnungen nach den beiden genannten Gesetzen nur 
von Trägern öffentlicher Gewalt erteilt bzw. getroffen werden können. Sie stellen 
sozusagen ein „Sonderrecht“ der öffentlichen Hand dar. Auch die oben erwähn-
ten öffentliche-rechtlichen Verträge setzen zwingend die Beteiligung eines Trägers 
öffentlicher Gewalt voraus. Dagegen können Kauf-, Arbeits- oder Werkverträge 
nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Rechts von jedermann – freilich auch 
unter Beteiligung eines Trägers öffentlicher Gewalt – geschlossen werden. Sie 
sind damit dem Privatrecht zuzuordnen. 

Das öffentliche Recht lässt sich in folgende Teilbereiche untergliedern:

Völkerrecht 
(Regelung  

zwischen staatlicher  
Beziehungen)

Verwaltungsrecht 
(Beziehungen  

zwischen Staat  
und Bürger)

Staats- und  
Verfassungsrecht 

(z. B. GG, BV)

Strafrecht 
(Normierung  

des staatlichen  
Strafanspruchs)

Prozessrecht 
(Regelung der  
gerichtlichen  

Verfahren)

Kirchenrecht 
(Verhältnis zwischen  

Kirche, Staat und  
ihren Angehörigen)

Abb. 03

Teilbereiche  
des öffentlichen  
Rechts
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2.1 Organisation der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
Grundsätze und Ablauf des Verwaltungsprozesses

2.1.1 Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Im Anschluss an die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes (Art. 20 
Abs. 2 und 3 sowie Art. 95 GG) und die in Art. 19 Abs. 4 GG normierte Rechtsweg-
garantie bestimmt § 1 VwGO, dass die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
unabhängige, in der Rechtsfindung nur an Gesetz und Recht gebundene Gerichte 
sind. Sie sind in ihrer Rechtsprechung keinen Weisungen irgendeiner Institution 

2
Rechtsbehelfe

Klagebefugnis

Verwaltungsrechtsweg

Statthaftigkeit

Frist

Normenkontrolle

Vorläufiger Rechtsschutz

Rechtsschutz interesse

Form
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oder Stelle, z. B. der Staatsregierung oder einer politischen Partei, unterworfen; 
andernfalls könnten die Verwaltungsgerichte ihrer Hauptaufgabe, den Bürger vor 
rechtswidrigen Übergriffen der Verwaltung zu schützen, nicht nachkommen. Der 
Richter ist verpflichtet, das Gesetz auch dann anzuwenden, wenn er der Meinung 
ist, dass es gesellschaftspolitschen Bedürfnissen nicht entspricht.

Im Rahmen der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit errichten 

• die Länder durch Gesetz unter Abgrenzung der Gerichtsbezirke  
und Bestimmung der Gerichtssitze (§§ 2 und 3 VwGO, Art. 1 AGVwGO) 
Verwaltungsgerichte und das Oberverwaltungsgericht, das in Bayern –  
so auch in Baden-Württemberg und Hessen – die bisherige Bezeichnung 
„Verwaltungsgerichtshof“ weiterführt (§ 184 VwGO, Art. 1 Abs. 1  
Satz 1 AGVwGO),

• der Bund das Bundesverwaltungsgericht mit dem Sitz in Leipzig  
(§ 2 VwGO, Art. 95 Abs. 1 GG).

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat damit einen dreistufigen Aufbau:

Im ersten Rechtszug entscheiden über alle Streitigkeiten, für die der Verwaltungs-
rechtsweg offensteht, grundsätzlich die Verwaltungsgerichte (§  45). Sie führen 
in Abweichung von den Bezeichnungen der Verwaltungsgerichte in den anderen 
Bundesländern die Bezeichnung „Bayerisches Verwaltungsgericht“, z. B. Bayeri-
sches Verwaltungsgericht Augsburg. Die Gerichtsbezirke decken sich mit den Re-
gierungsbezirken. Der Gerichtsbezirk des Verwaltungsgerichts Regensburg um-
fasst jedoch die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz (Art. 1 Abs. 2 Nr. 2 
AGVwGO). Es ist geplant, dass auch im Regierungsbezirk Niederbayern ein Baye-
risches Verwaltungsgericht installiert wird. Nach einer Presseveröffentlichung 
des Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration vom 
23.07.2024 sollen in der niederbayerischen kreisangehörigen Stadt Plattling im 
Landkreis Deggendorf ab dem Jahr 2028 sieben Kammern eingerichtet werden. 

Bundesverwaltungsgericht  
in LeipzigBayerischer  

Verwaltungs gerichtshof  
in München

Sechs Bayerische  
Verwaltungsgerichte  

(Art. 1 Abs. 2 AGVwGO)  
in Würzburg, Bayreuth,  
Regensburg, München,  
Augsburg und Ansbach

Abb. 94

Dreistufiger 
Aufbau der 
Verwaltungs-
gerichtsbarkeit
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Die Aufgaben des zweiten Rechtszugs obliegen dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof (Oberverwaltungsgericht) als Berufungsinstanz und Beschwerdeinstanz 
(§ 46 VwGO). Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat zwar seinen Sitz in Mün-
chen, doch wurden in Ansbach sechs auswärtige Senate errichtet (Art. 1 Abs. 1 
Sätze 2 und 3 AGVwGO). Die Oberverwaltungsgerichte sind Berufungsgerichte 
für Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, vermehrt aber auch im Rahmen von 
§ 48 VwGO erstinstanzlich zuständig.

Oberstes Verwaltungsgericht der Bundesrepublik Deutschland ist das Bundesver-
waltungsgericht, das seit 1997 seinen Sitz in Leipzig hat. Es entscheidet in erster 
Linie über das Rechtsmittel der Revision. Insoweit ist es eine reine Rechtsins-
tanz, prüft also keine Tatsachenfeststellungen. Tatsachenfeststellungen beziehen 
sich auf die Ermittlung und Bewertung der konkreten Umstände und Ereignisse 
eines Falls, wie sie von den unteren Instanzen festgestellt wurden. Dies umfasst 
die Beweisaufnahme und die Würdigung von Zeugenaussagen, Dokumenten und 
anderen Beweismitteln. Das Bundesverwaltungsgericht überprüft diese Feststel-
lungen nicht erneut, sondern konzentriert sich ausschließlich auf die rechtliche 
Beurteilung der bereits festgestellten Tatsachen.

Ausnahmsweise bestehen erstinstanzliche Zuständigkeiten nach § 50 VwGO.

Unterfranken

Mittelfranken Oberpfalz

Niederbayern

Oberbayern

  VG München

  VG Ansbach

  VG Würzburg
  VG Bayreuth

  VG Regensburg

VG Augsburg
  BayVGH (Sitz)

  BayVGH (Außenstelle)

Schwaben

Oberfranken

Abb. 95

Karte der 
Verwaltungs-
gerichte 
in Bayern
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2.1.2 Innere Organisation der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Das Verwaltungsgericht besteht aus dem Präsidenten, den Vorsitzenden Rich-
tern als Kammervorsitzenden und weiteren Berufsrichtern (haupt- oder neben-
amtlich) sowie ehrenamtlichen Richtern (§§ 5, 15 ff. und 19 ff. VwGO).

Bei dem Verwaltungsgericht werden Kammern gebildet (§ 5 Abs. 2 VwGO). Diese 
entscheiden über die Streitfälle nach Maßgabe der vor Beginn des Geschäftsjah-
res erstellten Geschäftsverteilung (§ 4 Satz 1 VwGO i. V. mit § 21e GVG).

Die Kammern bestehen aus drei Richtern (Berufsrichtern), also dem Vorsitzenden 
und zwei Beisitzern, und zwei ehrenamtlichen Richtern, „Laienrichtern“, soweit 
nicht ein Einzelrichter entscheidet. Beschlüsse außerhalb der mündlichen Ver-
handlung und Gerichtsbescheide (§  84 VwGO) kommen dagegen ohne Beteili-
gung der ehrenamtlichen Richter zustande (§ 5 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

Grundsätzlich gilt das Kammer- bzw. Spruchkörperprinzip, d. h. es handelt bzw. 
entscheidet die Kammer bzw. der Spruchkörper. Allerdings weist die VwGO wich-
tige Aufgaben auch dem Vorsitzenden, dem Berichterstatter oder einem Einzel-
richter zu:

Der Vorsitzende der Kammer hat eine Doppelfunktion. Er bereitet einerseits die 
Entscheidungen der Kammer vor, andererseits leitet er das Verfahren. Er hat u. a. 
– soweit nicht ein Berichterstatter bestellt ist – die Aufgabe, den Kläger aufzufor-
dern, ggf. die Klage zu ergänzen (§ 82 Abs. 2 Satz 1 VwGO), er trifft die Verfügung 
über die Zustellung der Klage (§ 85 VwGO), ihm kommen die Hinweispflichten 
nach § 86 Abs. 3 VwGO zu, er fordert u. U. die Beteiligten auf, die erforderlichen 
Schriftsätze einzureichen (§ 86 Abs. 4 VwGO). Darüber hinaus trifft er alle notwen-
digen Anordnungen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung (§ 87 Abs. 1 
VwGO). 

In der Praxis kommt aber dem Berichterstatter (vgl. § 82 Abs. 2 VwGO) eine sehr 
wichtige Funktion zu. Man kann ihn sozusagen als den eigentlichen Antreiber des 
Verfahrens bezeichnen.

Nicht mit dem Berichterstatter darf der Einzelrichter verwechselt werden. Nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 VwGO soll die Kammer in der Regel den Rechtsstreit einem ihrer 
Mitglieder – das kann der Vorsitzende oder ein Berichterstatter sein – als Einzel-
richter zur Entscheidung übertragen, wenn die Sache keine besonderen Schwie-
rigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und die Rechtssache keine 
grundsätzliche Bedeutung hat. Der Einzelrichter entscheidet in diesem Fall allein 
ohne Beteiligung des Spruchkörpers.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) besteht aus dem  Präsidenten, 
den Vorsitzenden Richtern und weiteren Richtern (§ 9 Abs. 1 VwGO). Beim Bay-
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